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 Veröffentlicht am 27.03.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Es ist ohne Belang, ob die Ausführungen des Amtssachverständigen kurz waren oder nicht, weil es nicht auf den

Umfang dieser Ausführungen ankommt, sondern auf ihren Inhalt.
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